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V e r t r a g s r e c h t
Verlängerung von Fitnessstudiomitglied-
schaft wegen Corona-Lockdowns
Ist das Fitnessstudio wegen der Corona-Pan-
demie behördlich geschlossen, so kann der 
Betreiber den Fitness studio vertrag um die 
Dauer der behördlichen Schließung verlän-
gern. Dies hat das Amtsgericht Paderborn 
entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall stritten der Betrei-
ber eines Fitnessstudios und ein Mitglied des 
Studios. Das Mitglied hatte den Fitnessvertrag 
im Januar 2020 zu Ende Mai 2020 gekündigt. 
Das Fitnessstudio wurde allerdings wegen der 
Coronapandemie im März 2020 behördlich 
geschlossen. Das Clubmitglied verlangte daher 
vom Betreiber des Studios für den Zeitraum 
der Schließung die Rückzahlung des Clubbei-
trags. Dieser verweigerte die Rückzahlung. Er 
ist der Ansicht, dass die Leistung nachgeholt 
werden konnte, indem das Mitglied nach Wie-
dereröffnung des Studios in den Monaten 
Juni und Juli 2020 das Sportstudio nutzte. Der 
Streit ging vor das Amtsgericht Paderborn.
Das Amtsgericht Paderborn wies die Klage ab 
und gab dem Betreiber Recht. Es liege kein 
Fall der Unmöglichkeit vor. Das Mitglied hat-
te die Möglichkeit nach dem Ende des Lock-
downs im Frühjahr 2020 die Leistungen des 
Fitnessstudios wieder in Anspruch zu nehmen. 
Im Wege einer Vertragsanpassung müsse die 
Interessenlage der Beteiligten gewürdigt wer-
den, führte das Gericht aus. Daraus folge, dass 
sich hier die Vertragslaufzeit um die Zeit der 
behördlich angeordneten Schließung verlän-

gere und somit dem Mitglied kein Anspruch 
auf Rückzahlung der Clubbeiträge zustehe.
Amtsgericht Paderborn,
Urteil vom 19.07.2021 – 57a C 245/20 –

S c h m e r z e n s g e l d r e c h t
Verbrennen an heißer Suppe begründet 
für Fluggast erhebliches Mitverschulden
Verbrennt sich ein Fluggast an einer heißen 
Suppe, so haftet dafür nicht die Fluggesell-
schaft. Denn dem Fluggast ist in diesem Fall 
ein die Haftung ausschließendes erhebliches 
Mitverschulden anzulasten. Dies hat das Land-
gericht Köln entschieden.
Während eines Fluges von München nach 
Köln im September 2019 verschüttete eine 
Flugpassagierin eine heiße Suppe über den 
oberen Brustbereich und zog sich daher Ver-
brennungen zu. Sie gab an, die aus Porzellan 
bestehende Suppenschale in aufrechter Sitz-
position zu ihrem Mund geführt zu haben. Da 
die Schale aber heiß war, sei es zu einer Reflex-
bewegung gekommen, wodurch die Suppe 
verschüttet worden sei. Die zu hohe Tempe-
ratur der Schale habe sie schon an den Finger-
kuppen gespürt. Die Flugpassagierin klagte 
schließlich gegen die Fluggesellschaft auf Zah-
lung von Schmerzensgeld. In dem Verfahren 
behauptete die Fluggesellschaft, die Klägerin 
habe die Suppe in stark zurückgeneigter Po-
sition verzehrt.
Das Landgericht Köln wies die Klage ab. Der 
Klägerin stehe kein Anspruch auf Schmerzens-
geld gemäß Art. 21 in Verbindung mit Art. 17 
des Montrealer Übereinkommens zu. Denn ihr 
sei ein erhebliches die Haftung der Beklag-
ten ausschließendes Mitverschulden anzula-
sten. Zunächst hielt das Gericht den Vortrag 
der Klägerin zur aufrechten Sitzposition für 
unplausibel. Denn wäre die Porzellanschale 
tatsächlich derart heiß gewesen, dass sich die 
Klägerin beim Anheben hieran die Finger ver-
brannte, so das Gericht, hätte sich die Suppe 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit nicht auf die Brust der Klägerin ergossen. 
Das Gericht hielt ein Anheben bis zu dieser 
Höhe bei brühend heißer, Fingerverbrennung 
verursachender Porzellanschale für nicht mög-
lich.
Nach Auffassung des Landgerichts könne 
die genaue Sitzposition der Klägerin aber 
dahinstehen. Denn hätte sich die Klägerin in 
aufrechter Sitzposition befunden, dann hätte 
sie den Unfall bei gehöriger Aufmerksamkeit 

vermeiden können. Sie sei verpflichtet ge-
wesen, die Temperatur der Suppe sowie der 
Porzellanschale zu überprüfen. Aufgrund der 
besonderen Zubereitungsgegebenheiten in 
einem Flugzeug müsse damit gerechnet wer-
den, dass die Schale bzw. die Suppe heiß sein 
könnten. Es sei äußert fahrlässig, eine Suppen-
schale ohne vorherige Prüfung der Tempera-
tur anzuheben.
Landgericht Köln,
Urteil vom 25.05.2021 – 21 O 299/20 –

E r b r e c h t
Änderungen eines Testaments bedürfen 
immer der Unterschrift
Änderungen eines Testaments können grund-
sätzlich auch auf der Kopie des eigenhändig 
geschriebenen und unterschriebenen Testa-
ments vorgenommen werden. Voraussetzung 
ist dabei allerdings, dass auch die Änderungen 
mit einer Unterschrift des Erblassers versehen 
sind. Das hat das Oberlandesgericht Köln ent-
schieden.

Die Erblasserin hatte zunächst gemeinsam mit 
ihrem Ehemann einen Erbvertrag geschlos-
sen, mit dem sie sich gegenseitig zu alleinigen 
und unbeschränkten Erben einsetzten. Nach 
dem Tod ihres Ehemannes verfasste sie au-
ßerdem ein handschriftliches Testament mit 
verschiedenen Regelungen zugunsten ihrer 
Söhne. Dieses Testament wurde im Original 
auf Veranlassung der Erblasserin in einem 
Bankschließfach verwahrt, während sie in ihrer 
Wohnung Kopien aufbewahrte. Auf einer der 
Kopien nahm die Erblasserin zwei handschrift-
liche Ergänzungen bzw. Streichungen vor. Die 
erste Änderung versah sie mit Datum und Un-
terschrift, bei der zweiten Änderung hingegen 
fehlt eine Unterschrift.
Nach dem Tod der Erblasserin berief sich einer 
der beiden Söhne darauf, entsprechend der 
beiden vorgenommenen Änderungen Allei-
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nerbe geworden zu sein und beantragte die 
Erteilung eines Alleinerbscheins. Dem trat der 
andere Sohn der Erblasserin als Antragsgeg-
ner mit der Begründung entgegen, dass die 
zweite Änderung, mit der er auf den Pflicht-
teil beschränkt werden sollte, mangels Unter-
schrift nicht wirksam sei.
Das Oberlandesgericht Köln hat der Beschwer-
de des Antragsgegners stattgegeben und den 
Antrag auf Erteilung eines Alleinerbscheins 
zurückgewiesen. Zur Begründung hat der Se-
nat ausgeführt, dass ein formwirksames Testa-
ment auch dadurch hergestellt werden könne, 
dass der Testierende die Fotokopie eines von 
ihm eigenhändig geschriebenen und unter-
schriebenen Testaments eigenhändig ändere, 
wenn der im vorhandenen Original und auf 
der Kopie niedergelegte Text ein einheitliches 
Ganzes bilde.
Auch Änderungen in Form von eigenhändigen 
Durchstreichungen des fotokopierten Textes 
könnten unter dieser Voraussetzung Teil eines 
formwirksamen Testaments sein. Um den For-
merfordernissen des § 2247 BGB gerecht zu 
werden, sei es jedoch erforderlich, dass auch 
die Änderungen mit einer Unterschrift des 
Erblassers versehen seien. Umso mehr gelte 
dies, nachdem die Erblasserin ihre erste Ände-
rung unterzeichnet, dies jedoch bei der zwei-
ten Änderung unterlassen habe. Es sei deshalb 
nicht auszuschließen, dass es sich lediglich um 
einen Entwurf gehandelt habe.
Oberlandesgericht Köln,
Beschluss vom 22.07.2021 – 2 Wx 131/20 –

A r b e i t s r e c h t
Kurzarbeit Null kürzt den Urlaub
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat die 
Klage einer Verkaufshilfe in Kurzarbeit mit der 
Begründung abgelehnt, dass während der 
Kurzarbeit Null die beiderseitigen Leistungs-
verpflichtungen aufgehoben sind.
Die Klägerin ist seit dem 01.03.2011 als Ver-
kaufshilfe mit Backtätigkeiten bei der Beklag-
ten, einem Betrieb der Systemgastronomie, 
beschäftigt. Sie ist in einer Drei-Tage-Woche 
in Teilzeit tätig. Vereinbarungsgemäß stehen 
ihr pro Jahr 28 Werktage bzw. umgerechnet 14 
Arbeitstage Urlaub zu. Ab dem 01.04.2020 galt 
für die Klägerin infolge der Corona-Pandemie 
von April bis Dezember wiederholt Kurzarbeit 
Null. In den Monaten Juni, Juli und Oktober 
2020 bestand diese durchgehend. Im August 
und September 2020 hatte die Beklagte ihr 
insgesamt 11,5 Arbeitstage Urlaub gewährt. 
Die Klägerin ist der Ansicht, die Kurzarbeit 
habe keinen Einfluss auf ihre Urlaubsansprü-
che. Konjunkturbedingte Kurzarbeit erfolge 
nicht auf Wunsch des Arbeitnehmers, sondern 
im Interesse der Arbeitgeberin. Kurzarbeit sei 
auch keine Freizeit. So unterliege sie während 
der Kurzarbeit Meldepflichten. Auch könne die 
Arbeitgeberin die Kurzarbeit kurzfristig vorzei-
tig beenden, weswegen es an einer Planbar-
keit der freien Zeit fehle. Sie begehrt deshalb 
die Feststellung, dass ihr für das Jahr 2020 der 
ungekürzte Urlaub von 14 Arbeitstagen zuste-
he, d.h. noch 2,5 Arbeitstage. Dem tritt die Ar-
beitgeberin entgegen. Mangels Arbeitspflicht 
während der Kurzarbeit Null entstünden keine 
Urlaubsansprüche. Sie habe deshalb den Ur-
laubsanspruch der Klägerin für 2020 bereits 
vollständig erfüllt.
Die 6. Kammer des Landesarbeitsgerichts 

Düsseldorf hat die Klage ebenso wie das Ar-
beitsgericht Essen abgewiesen. Aufgrund 
der Kurzarbeit Null in den Monaten Juni, Juli 
und Oktober 2020 hat die Klägerin in diesem 
Zeitraum keine Urlaubsansprüche gemäß § 3 
Bundesurlaubsgesetz erworben. Der Jahres-
urlaub 2020 steht ihr deshalb nur anteilig im 
gekürzten Umfang zu. Für jeden vollen Monat 
der Kurzarbeit Null war der Urlaub um 1/12 
zu kürzen, was sogar eine Kürzung um 3,5 Ar-
beitstage ergeben würde. Im Hinblick darauf, 
dass der Erholungsurlaub bezweckt, sich zu 
erholen, setzt dies eine Verpflichtung zur Tä-
tigkeit voraus. Da während der Kurzarbeit die 
beiderseitigen Leistungspflichten aufgehoben 
sind, werden Kurzarbeiter wie vorübergehend 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer behandelt, 
deren Erholungsurlaub ebenfalls anteilig zu 
kürzen ist. Dies entspricht dem Europäischen 
Recht, weil nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs während Kurzar-
beit Null der europäische Mindesturlaubsan-
spruch aus Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/
EG nicht entsteht. Das deutsche Recht ent-
hält dazu keine günstigere Regelung. Weder 
existiert diesbezüglich eine spezielle Regelung 
für Kurzarbeit noch ergibt sich etwas anderes 
aus den Vorschriften des Bundesurlaubsge-
setzes. Insbesondere ist Kurzarbeit Null nicht 
mit Arbeitsunfähigkeit zu vergleichen. An alle-
dem hat der Umstand, dass die Kurzarbeit der 
Klägerin durch die Corona-Pandemie veran-
lasst ist, nichts geändert.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf,
Urteil vom 12.03.2021 – 6 Sa 824/20 –

S c h a d e n s e r s a t z r e c h t
Mitverschulden bei Hundebiss
Wird eine Person von einem Hund in die Hand 
gebissen, so kann dies ein Schmerzensgeld in 
Höhe von 1.700 EUR begründen. Jedoch ist 
der Person ein Mitverschulden von 30 % anzu-
lasten, wenn der Biss auf das versuchte Strei-
cheln des fremden Hundes zurückzuführen ist. 
Dies hat das Amtsgericht Rheine entschieden.
Im Februar 2020 beförderte eine Taxifahrerin 
eine Frau mitsamt ihrem Hund, ein Jack-Rus-
sel-Terrier. Der Hund saß auf dem Schoss der 
Frau und leckte vor Fahrtbeginn die Hand 
der Taxifahrerin. Anschließend verließ die Ta-
xifahrerin das Fahrzeug kurzzeitig. Als sie zu-
rückkam, wollte sie den Hund streicheln, der 
sie daraufhin in die Hand biss. Aufgrund des 
Hundebisses trug die Taxifahrerin eine Narbe 
davon und litt unter einer Hundephobie. Diese 
zeigte sich dadurch, dass sie jedes Mal, wenn 
sie einem Hund begegnete, massive Angstzu-
stände, Schweißausbrüche und Herzklopfen 
bekam. Zudem erstarrte sie dann vor Angst. 
Die Taxifahrerin klagte daher gegen die Hun-
dehalterin auf Zahlung von Schmerzensgeld.
Das Amtsgericht Rheine entschied zu Guns-
ten der Klägerin. Ihr stehe grundsätzlich ein 
Anspruch auf Schmerzensgeld in Höhe von 
1.700 EUR zu. Die Beklagte hätte als Halterin 
des Hundes dafür Sorge tragen müssen, dass 
ihr Hund nicht die Klägerin biss.
Der Klägerin sei aber nach Auffassung des 
Amtsgerichts ein Mitverschulden von 30 % an-
zulasten. Die Klägerin habe in dem Ablecken 
der Hand durch den Hund kein Anfreunden 
sehen dürfen mit der Folge, den Hund strei-
cheln zu dürfen. Die Klägerin sei weiterhin 
fremd für den Hund gewesen. Daher habe 

die Handbewegung in Richtung des Hundes 
von diesem als Angriff gewertet werden kön-
nen. Dies sei ein völlig typisches Verhalten von 
Hunden. Aufgrund des Mitverschuldens redu-
zierte sich das Schmerzensgeld auf 1.190 EUR.
Amtsgericht Rheine,
Urteil vom 01.07.2021 – 4 C 92/20 –

N a c h b a r r e c h t
Herüberwachsende Baumwurzeln dürfen 
zurückgeschnitten werden
Wachsen Baumwurzeln auf das Grundstück 
des Nachbarn herüber und beeinträchtigen 
dadurch die Nutzbarkeit des Grundstücks, 
dürfen diese Wurzeln im Wege der Selbst-
hilfe vom Nachbarn auch dann beseitigt 
werden, wenn dadurch das Absterben des 
Baumes droht. Dies hat die Berufungskammer 
des Landgerichts entschieden und damit die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu 
herüberwachsenden Zweigen auch auf Baum-
wurzeln angewendet.
Ein Mann aus Grünstadt wollte u. a. die ge-
richtliche Erlaubnis erhalten, Baumwurzeln 
beseitigen zu dürfen, die vom Nachbar-
grundstück auf sein Grundstück herüberwu-
chsen. Er argumentierte: Seine Nachbarn, ein 
Ehepaar, müssten das Abschneiden dulden, 
da die Nutzbarkeit seines Gartens (z.B. beim 
Rasenmähen) durch die aus der Erde heraus-
wachsenden Wurzeln beeinträchtigt sei. Das 
Ehepaar wehrte sich gegen die Duldungs-
pflicht, da das Zurückschneiden der Wurzeln 
ihrer Meinung nach dem biologischen Tod der 
Fichte bedeuten würde. Das Amtsgericht gab 
dem Mann in erster Instanz Recht.
Das Landgericht hat das Urteil des Amtsge-
richts insoweit bestätigt, als die Nachbarn 
den Rückschnitt der Wurzeln ihres Baumes 
zu dulden haben. Die Kammer betonte in der 
Urteilsbegründung, dass primär die Baumei-
gentümer dafür Sorge tragen müssen, dass es 
nicht zu herüberwachsenden Wurzeln komme. 
Wenn diese ihrer Verpflichtung zum Rück-
schnitt nicht nachkämen, könne der Nachbar 
unter Beachtung naturschutzrechtlicher Vor-
gaben selbst zur Tat schreiten und im Wege 
der Selbsthilfe die auf seinem Grundstück be-
findlichen Wurzeln beseitigen.
Hierbei sei nach der aktuellen Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs auch nicht entschei-
dend, ob der Baum dadurch absterben könne. 
Denn das in § 910 BGB geregelte Selbsthilfe-
recht solle eine einfache Hilfe bieten und nicht 
auf Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit 
geprüft werden. Die Baumeigentümer müs-
sen nach dem Berufungsurteil jedoch nur die 
Beseitigung der Wurzeln akzeptieren, die den 
Nachbarn tatsächlich beeinträchtigen. Dies sei, 
so die Kammer, jedenfalls dann der Fall, wenn 
die Wurzeln beim Rasenmähen stören und es 
zu Beschädigungen am Rasenmäher kommen 
könne.
Landgericht Frankenthal,
Urteil vom 11.08.2021 – 2 S 132/20 –


